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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.2017

Norm

ABGB §521

GBG §12

Rechtssatz

Durch einen Verweis auf den „ersten Satz in § 521 ABGB“ im Vertrag wird eine ausreichende Konkretisierung dahin

vorgenommen, dass das eingeräumte Recht Wohnungsgebrauchsrecht und nicht Fruchtnießung sein soll. Letzteres ist

durch ausdrückliche Nennung des ersten Satzes der Bestimmung des § 521 ABGB ausgeschlossen, sodass dem

Bestimmtheitsgebot des § 12 GBG Genüge getan ist.
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